
14. Beilage im Jahre 1967 zu den Sitzungsberichten 
des XX. Vorarlberger Landtages

Regierungsvorlage Beilage 14

Gesetz
über die Sportförderung und die Sicherheit bei der Sportausübung

(Sportgesetz)

Der V orarlberger Landtag hat beschlossen:

§ 1
Allgem eines

(1) Das Land und die G em einden sind als 
T räger von  Privatrech ten  verpflichtet, den im 
Interesse der G em einschaft gelegenen Sport 
nach K räften zu fördern.

(2) U nter Sport im Sinne dieses G esetzes 
w ird die der Erholung oder Ertüchtigung d ie 
nende körperliche B etätigung (Leibesübungen) 
von M enschen verstanden .

(3) A ngelegenheiten , die in G esetzgebung 
oder V ollziehung Bundessache sind, fallen 
nicht un ter die Bestim m ungen dieses G esetzes.

§ 2
Sportausübung

(1) Jederm ann  h a t sich bei der Sportaus
übung so zu verhalten , daß andere M enschen 
nicht mehr, als nach den allgem ein anerkann
ten  Regeln des Sports zulässig oder m angels 
solcher nach den U m ständen unverm eidbar 
ist, gefährdet, beh indert oder belästig t w er
den.

(2) Zur D urchführung des Abs. 1 hat die 
L andesregierung bei Bedarf durch V erordnung 
nähere  Bestim m ungen zu erlassen.

(3) U nbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 
kann  auch die G em eindevertretung  durch V er
ordnung B estim m ungen zur D urchführung des 
Abs. 1 erlassen, sow eit es die E igenart der 
örtlichen V erhältn isse  erfordert.

§ 3
Sportstätten

(1) Stätten, die dauernd  und überw iegend 
dem  Sport d ienen (Sportstätten), m üssen sich 
in einem  solchen Z ustand befinden, daß sie die 
körperliche Sicherheit nicht m ehr als nach den 
U m ständen unverm eidbar gefährden.

(2) S portstä tten  sind vom  Inhaber der Be
hörde spätestens v ie r W ochen vor Inbetrieb 
nahm e anzuzeigen. Die Behörde h a t die 
Benützung zu untersagen , w enn die V oraus

setzungen des Abs. 1 nicht oder nicht m ehr 
vorliegen.

(3) Zum Zwecke der E inhaltung der Bestim
m ungen des Abs. 1 können  O rgane der Be
hörde Sportstä tten  jederzeit betreten .

(4) Gem einden m it m indestens 2500 Ein
w ohnern sind als T räger von Privatrechten  
verpflichtet, w enigstens einen  der Zahl und 
Zusam m ensetzung der B evölkerung en tsp re
chenden öffentlichen Sportplatz zu errichten 
und zu erhalten , sow eit h iefür nicht von ande
rer Seite (z. B. Sportvereinigungen) V orsorge 
getroffen ist. U nter einem  Sportplatz ist eine 
Sportstätte  zu verstehen , auf der Ballspiele 
und die hauptsächlichen Disziplinen der Leicht
ath le tik  betrieben  w erden  können.

§ 4
Sicherung von Schigelände

(1) Zur Schaffung oder A ufrechterhaltung 
von  besonders w ichtigen M öglichkeiten der 
A usübung des Schisports kann  der G em einde
vorstand  die B eseitigung v o n  Zäunen oder 
ähnlichen H indernissen  verfügen. H iefür ist 
eine angem essene Frist, d ie  nicht kürzer als 
zwei W ochen sein darf, zu setzen.

(2) W enn es sich um Zäune oder andere 
H indernisse handelt, die zur ordentlichen 
Bew irtschaftung der G rundstücke oder aus 
anderen  schutzw ürdigen In teressen  erste llt 
w urden, sind die Kosten, welche die Besei
tigung und W iedererrich tung  erfordert, voll 
der G em einde als T rägerin  von  Privatrech ten  
zu ersetzen. Kommt eine Einigung über die 
Entschädigung nicht zustande, so steh t der 
ordentliche Rechtsweg offen.

§ 5
Sportlehrer

(1) W er Sport entgeltlich lehren will, ha t 
dies v ie r W ochen vo r A ufnahm e der Tätigkeit 
der B ezirksverw altungsbehörde anzuzeigen. 
Diese h a t die T ätigkeit zu untersagen, w enn 
die fachliche Eignung oder sittliche oder 
staatsbürgerliche V erläßlichkeit zur A us
übung d ieser T ätigkeit nicht gegeben  ist.
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(2) Der Abs. 1 findet keine A nw endung auf
a) Personen, die ausschließlich für Sportver

eine tä tig  sind, die ihren  Sitz in V orarlberg  
haben,

b) Schilehrer und H ilfsschilehrer im Sinne des 
Schischulengesetzes, LBGl. Nr. 21/1936, in 
der Fassung LBGl. Nr. 12/1937, und

c) Bergführer im Sinne der B ergführerord
nung, LBGl. Nr. 21/1951, in der Fassung 
LBGl. Nr. 13/1959.

§ 6
Ehrenzeichen und Sportabzeichen

(1) Besondere V erd ienste um die Förde
rung des überörtlichen Sportw esens können 
von  der L andesregierung durch V erleihung 
der Ehrenzeichen für V erd ienste um den V or
arlberger Sport gew ürdigt w erden.

(2) H ervorragende sportliche Leistungen, 
die ein überörtliches In teresse erwecken, kön
nen  von der L andesregierung durch V erle i
hung der Ehrenzeichen für sportliche Leistun
gen gew ürdig t w erden.

(3) Für bestim m te sportliche M indestlei
stungen  ist von  der Landesregierung das 
Sportabzeichen zu verleihen. H iebei muß eine 
eigene Klasse für Jugendliche bis zum voll
endeten  18. L ebensjahr vorgesehen  w erden.

(4) Die näheren  V oraussetzungen  für die 
V erleihung der Ehrenzeichen und Sportabzei
chen gemäß Abs. 1 bis 3, ihre Stufen, A us
stattung, V erleihungsurkunde und Tragw eise 
h a t die L andesregierung durch V erordnung zu 
bestim m en.

(5) Die Kosten der Behörde sind von  Amts 
w egen  zu tragen.

(6) Jed e r m it dem Ehrenzeichen oder Sport
abzeichen A usgezeichnete ist berechtigt, das 
Ehrenzeichen oder Sportabzeichen in der v o r
geschriebenen A rt zu tragen  und sich als sein 
Besitzer zu bezeichnen. Das Ehrenzeichen oder 
Sportabzeichen darf von  anderen  Personen 
nicht öffentlich getragen  und zu Lebzeiten des 
Besitzers nicht in das Eigentum  anderer P er
sonen übergeben  w erden.

§ 7
Sportbeirat

(1) Beim A m t der L andesregierung besteh t 
ein Sportbeirat. Er h a t die Aufgabe, d ie Lan
desreg ierung  in A ngelegenheiten  des Sports 
zu beraten .

(2) Die stim m berechtigten M itglieder des 
Sportbeirates sind von  der L andesregierung 
auf Grund von D reiervorschlägen der Dach

verbände von Sportvereinen  jew eils auf drei 
Jah re  zu bestellen. V orschlagsberechtigt sind 
nur Dachverbände,
a) die V ereine im Sinne des V ereinsgesetzes 

sind,
b) die ih ren  Sitz im Lande haben oder in V or

arlberg  eine eigene Landesorganisation  b e 
sitzen,

c) deren  V ereinszw eck zur H auptsache in der 
W ahrnehm ung und U nterstü tzung der 
sportlichen In teressen  d e r ihnen ange
schlossenen Sportvereine besteht,

d) deren  T ätigkeit sich jedenfalls auf das 
ganze G ebiet des Landes V orarlberg  e r
streckt und

e) deren  angeschlossene Sportvereine zusam 
m en m indestens einen Stand von 1000 ak ti
ven  M itgliedern  aufweisen.
(3) Die Zahl der von den einzelnen Dach

verbänden  zu entsendenden  M itglieder hat 
sich nach der Zahl der M itglieder der Sport
vereine zu richten, die dem  betreffenden 
D achverband angeschlossen sind. Für diese 
Berechnung kom m en nur ak tive M itglieder 
von solchen Sportvereinen  in Frage, die ihren  
Sitz in V orarlberg  haben.

(4) Bei den S itzungen des Sportbeirates hat 
das m it den Sportangelegenheiten  betrau te  
M itglied der Landesregierung, bei dessen V er
h inderung  der V orstand der A bteilung des 
A m tes der Landesregierung, die für die Sport
angelegenheiten  zuständig ist, den V orsitz zu 
führen.

(5) Die L andesregierung h a t durch V erord
nung für den Sportbeirat ein  S tatu t zu erlas
sen und insbesondere Bestim m ungen zu tref
fen über V oraussetzungen, A bberufung und 
Zahl der M itglieder, E inberufung der Sit
zungen, Beschlußfähigkeit, Abstim m ung, G e
schäftsbehandlung, Entschädigung der M itglie
der für Zeitversäum nis und Fahrtkosten.

§ 8
Auskunftspflicht

(1) Die K örperschaften öffentlichen Rechts 
einschließlich der G ebietskörperschaften h a 
ben der L andesregierung auf V erlangen  bin
nen  zwei M onaten m itzuteilen, welche Beträge 
sie in einem  bestim m ten Zeitraum  im einzel
nen für Sportförderung in V orarlberg  aus
gegeben haben.

(2) Sportvereinigungen, die ihren Sitz in 
V orarlberg  haben oder ihre T ätigkeit auf V or
arlberg  erstrecken, sind verpflichtet, der Lan
desreg ierung  auf V erlangen  A uskunft über 
ihre T ätigkeit und G ebarung zu geben, w enn
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sie aus öffentlichen M itteln  gefördert w erden 
oder w erden wollen.

§ 9
Straf- und Verfahrensbestimmungen

(1) Eine V erw altungsübertretung  begeht, 
w er

a) die Anzeige- oder A uskunftspflichten der 
§§ 3 Abs. 2, 5 Abs. 1, 8 Abs. 2 oder 12 Abs. 1 
und 2 verletzt,

b) den Bestim m ungen des § 2 oder der auf 
Grund des § 2 erlassenen  V erordn ungen 
zuw iderhandelt,

c) eine Sportstä tte  tro tz  U ntersagung gemäß 
§ 3 Abs. 2 b e tre ib t oder benützt,

d) einer V erfügung gem äß § 4 Abs. 1 nicht 
fristgerecht nachkommt,

e) eine S portleh rertä tigkeit tro tz U ntersagung 
gemäß § 5 Abs. 1 ausübt,

f) der Bestim m ung des § 6 Abs. 6 zuw ider
h andelt oder ein  Ehrenzeichen in einer 
seine B edeutung als staatliche Auszeich
nung herabw ürd igenden  W eise verw endet.

(2) V erw altungsübertretungen  gemäß Abs. 1 
sind, sofern der T äter w egen dieses V erhal
tens nicht gerichtlich bestraft wird, von  der 
B ezirksverw altungsbehörde m it einer G eld
strafe bis zu 6000 S oder mit A rrest bis zu 
v ier W ochen zu bestrafen.

(3) V erw altungsübertretungen  gemäß Abs. 1 
lit. a in V erbindung m it § 8 Abs. 2 sind nur 
auf A ntrag  der Landesregierung zu verfolgen 
und zu bestrafen.

(4) In anderen  B undesländern begangene 
V erw altungsübertretungen  gemäß Abs. 1 gel
ten  als in V orarlberg  begangen, w enn der 
zum T atbestand  gehörige Erfolg in V orarlberg  
e inge tre ten  ist.

(5) V erw altungsübertretungen  gemäß Abs. 1 
sind auch strafbar, w enn sie auf dem Boden
see nicht im Inland begangen w erden. Zur 
A hndung solcher V erw altungsübertretungen

ist die B ezirkshauptm anschaft Bregenz zu
ständig.

(6) Ehrenzeichen und Sportabzeichen, die 
en tgegen  den  Bestim m ungen des § 6 Abs. 6 
verw endet w erden, sind zugunsten des Landes 
für verfallen  zu erklären.

(7) Zur Einhaltung des § 2 und der auf 
G rund des § 2 erlassenen  V erordnungen sow ie 
bei D urchführung des § 3 Abs. 2 ist die A n
w endung von Zw angsm itteln  ohne vo raus
gegangenes V erfahren  zulässig.

§ 10
Behörden

(1) Behörde im Sinne dieses G esetzes ist, 
sow eit nicht etw as anderes bestim m t ist, der 
Bürgerm eister.

(2) Die nach d iesem  G esetz in die Zustän
digkeit von G em eindeorganen fallenden A n
gelegenheiten  und die A ngelegenheiten  des 
§ 2 sind solche des eigenen  W irkungsbere i
ches der Gemeinde.

§ 11
Mitwirkung der Bundesgendarmerie

Die Bundesgendarm erie h a t bei der V oll
ziehung der §§ 2 und 9 Abs. 1 lit. b im Um
fang der Bestim m ungen des G esetzes über die 
M itw irkung der B undesgendarm erie bei der 
V ollziehung von Landesgesetzen, LBGl. Nr. 29/ 
1966, m itzuw irken.

§ 12
Übergangsbestimmungen

(1) Bestehende S portstä tten  sind innert 
Jah resfris t nach dem  In k rafttre ten  dieses 
G esetzes der Behörde anzuzeigen.

(2) Sportlehrer, die ihre T ätigkeit im Zeit
punkt des Inkrafttre tens dieses G esetzes be
reits ausüben, haben  dies der B ezirksverw al
tungsbehörde innert sechs M onaten nach dem 
Inkrafttre ten  dieses G esetzes anzuzeigen.
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B e r i c h t

Allgem eines:
Die A ngelegenheiten  des Sports fallen v e r

fassungsrechtlich in die Z uständigkeit der 
Länder, da sie in der K om petenzverteilung 
der B undesverfassung nicht ausdrücklich dem 
Bund übertragen  w orden sind. (A llerdings 
sind auch in gew issen Bundeskom petenzen 
sportliche Teilgebiete enthalten , w ie z. B. die 
körperliche A usbildung des B undesheeres und 
der B undesexekutive sowie der Lehrpersonen 
und der Schüler). Da es sich beim  Sport um 
eine A ngelegenheit der K örperkultur handelt 
und gerade K ulturangelegenheiten  in echten 
B undesstaaten  typische L andesangelegenhei
ten  geblieben sind, ist diese Rechtslage v o r
behaltslos zu bejahen, zumal in Ö sterreich den 
Ländern wie allgem ein, so insbesondere auch 
auf dem G ebiet der K ultur ohnedies wichtige 
Kom petenzen, vor allem  auf dem G ebiet des 
Schulwesens, genom m en wurden.

Der Sport nim m t heute aus verschiedenen 
G ründen eine immer w ichtigere Stellung im 
Leben des M enschen ein, nicht zuletzt zufolge 
des immer größeren  Rückganges der kö rper
lichen A rbeit und der V erm ehrung der F rei
zeit, die durch den Fortschritt der Technik 
bedingt sind. W ie jede ku ltu re lle  T ätigkeit 
eignet sich der Sport trotzdem  im allgem einen 
nicht für eine behördliche Behandlung, d. h. 
eine Regelung durch Gebote und V erbote. Zur 
V erm eidung unnötiger Eingriffe in p rivate  
Rechte hat der V orarlberger Landesgesetz
geber auch die Gesetze aus der Zeit der 
e inheitsstaatlichen  Sozialisierungsepoche von 
1919/1920 über Beschlagnahm em öglichkeiten 
und K ündigungsbeschränkungen bei Spiel
plätzen m it dem  G esetz LBGl. Nr. 5/1953 auf
gehoben. Der Sport erheischt im w esentlichen 
nur Förderung durch die öffentliche Hand. 
H iefür w äre eine gesetzliche R egelung nicht 
unbedingt erforderlich.

Es gibt allerdings einige G ebiete im Zu
sam m enhang mit dem  Sportw esen, die tro tz 
dem  eine gesetzliche Regelung rechtfertigen, 
w ie insbesondere die Sicherheit der Sportaus
übung, die Schaffung und Erhaltung von Schi
gelände und die Prüfung der Eignung von 
Sportlehrern. Auch die gesetzliche Schaffung 
von Sportehrenzeichen und S portleistungs
abzeichen, die von S portkreisen  seit längerer 
Zeit gefordert wird, ist in diesem  Zusam m en
hang zu erw ähnen.

W as die Schaffung eines V orarlberger 
Sportgesetzes jedoch dringlich erscheinen läßt, 
sind gew isse B estrebungen des Bundes und 
zen traler Sportverbände, den Sport teilw eise

in die B undeskom petenzen zu ziehen, wobei 
zu Unrecht behaup te t wird, daß der Bund ohne 
gesetzliche G rundlage den Sport nicht fördern 
könne, daß auch Deutschland und die Schweiz 
B undessportgesetze besäßen und daß die Län
der sich nicht um den Sport küm m erten. Es 
hat daher erst jüngst eine Landeshauptm än- 
ner-Konferenz, die solche V erbundlichungs- 
bestrebungen  einm ütig und energisch zurück
wies, empfohlen, daß auch d iejen igen  Länder, 
die noch kein Sportgesetz besitzen, ein solches 
erlassen.

Bisher haben die Länder O berösterreich, 
Kärnten, Salzburg, S teierm ark und Tirol 
Sportgesetze nach einem  vom  U nterrichts
m inisterium  em pfohlenen M uster erlassen. 
K ärnten ha t sein Sportförderungsgesetz in der 
Folge allerdings w ieder ersatzlos aufgehoben. 
Diese G esetze en thalten  überw iegend Bestim
m ungen über den A ufbau einer ob ligatori
schen und kom plizierten  O rganisation. Eine 
solche Regelung w ird h ier nur insofern für 
zweckmäßig erachtet, als der schon bisher 
beim Amt der L andesregierung bestandene 
Sportbeirat gesetzlich veran k ert w erden  soll. 
W ohl aber erscheint es am Platze, neben den 
früher erw ähn ten  A ngelegenheiten  insbeson
dere die Verpflichtung des Landes und der 
G em einden zur Förderung des Sports fest
zulegen. Nicht daß Land und Gem einden den 
Sport bisher nicht gefördert hätten, w ie schon 
ein Blick in die H aushaltsp läne bew eist. Die 
erw ähnte B edeutung des Sports rechtfertigt es 
jedoch, diese Förderung nunm ehr auch gesetz
lich zu unterm auern . Ein sinnvoller Einsatz 
der Förderungsm ittel setzt w iederum  einen 
Überblick über die T ätigkeit und G ebarung 
der Sportorganisationen einerseits und über 
die öffentliche F örderungstätigkeit anderer
seits voraus, so daß gew isse Auskunftspflich
ten bestehen  müssen.

Im einzelnen:
Zu § 1:
Im Abs. 1 w ird  allgem ein die Verpflich

tung ausgesprochen, daß Land und G em einden 
den Sport zu fördern haben. Dies rechtfertigt 
sich, wie im allgem einen Teil der E rläu terun
gen bereits erw ähnt, im Hinblick auf die große 
Bedeutung, die dem Sport heu te zukommt. 
Eine E inbeziehung des Bundes als T räger von 
Privatrechten  w urde aus grundsätzlichen Er
w ägungen unterlassen, obwohl rechtlich kein  
H indernis bestünde.

Die Verpflichtung trifft nicht das Land und 
die G em einden als H oheitsträger, sondern,
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wie es der N atu r der Förderungstätigkeit en t
spricht, als T räger von Privatrechten. Die V er
pflichtung ist zunächst program m atischer N a
tur. Auch w ird sie Land und G em einden im 
Hinblick auf die unterschiedliche G em ein
schaft verschieden treffen. Dem Land wird 
m ehr die Förderung des überörtlichen Sport
lebens obliegen. Die Förderung w ird auch 
nach der Sachlage verschieden sein und sich 
insbesondere im Rahm en der finanziellen 
M öglichkeiten („nach Kräften") bew egen m üs
sen.

W enn gesagt wird, daß der „im Interesse 
der G em einschaft gelegene" Sport gefördert 
w erden muß, bedeu te t dies sowohl eine 
öffentliche A nerkennung des Sports als auch 
eine Einschränkung, da die M öglichkeit einer 
W ertung  nach dem In teresse der Gem ein
schaft gew ahrt b leiben muß. H iebei w ird 
neben  der Pflege der K örperkultur auch das 
In teresse an positiver Gemeinschaftspflege 
und an sinnvoller F reizeitgestaltung  in die 
W aagschale fallen.

Zu Abs. 2: W enn ein G esetz die Förderung 
des Sports zum Inhalt hat, muß vor allem  k la r
geste llt w erden, was dabei un te r Sport v e r
standen. wird. Der A usdruck ist englischen 
U rsprungs (sport von m ittelenglisch d isport =  
V ergnügen) und erlangte  erst um die Ja h r
hundertw ende allgem eine V erbreitung. Im 
w eitesten  Sinne w ird heutzu tage unter Sport 
fast jede L iebhaberei oder F reizeitgestaltung  
verstanden, siehe z. B. die A usdrücke „Denk
sport" und „Briefm arkensport". Im vorliegen
den Falle kann  es sich nur um eine T ätigkeit 
handeln, die m an im allgem einen unter „Lei
besübungen" versteh t. W enn auch, wie bei 
allem m enschlichen V erhalten  das Beispiel die 
G em einschaft und insbesondere der W e tt
bew erb gleichfalls beim  Sport eine Rolle sp ie
len, kang darin  nicht ein W esensbestandteil 
erblickt w erden. Insbesondere kann  auch 
Sport, der um m aterie llen  G ew innes w illen 
betrieben  w ird  („Professional") w ohl nicht als 
Sport im Sinne dieses G esetzes verstanden  
w erden, abgesehen  davon, daß seine Förde
rung auch nicht unm itte lbar als „im Interesse 
der G em einschaft gelegen" betrach tet w erden 
kann.

Zu Abs. 4: W ie im allgem einen Teil der 
E rläu terungen  erw ähnt, fallen gew isse Tätigr 
keiten, die zw eifellos als Sport im Sinne der 
Definition des Abs. 2 anzusehen sind, in den 
Zuständigkeitsbereich  des Bundes, wie die 
körperliche A usbildung des B undesheeres und 
der B undesexekutive sow ie der L ehrpersonen 
und Schüler. Zur V erm eidung von U nklar
heiten  sollen solche T ätigkeiten  daher aus

drücklich vom G eltungsbereich dieses G eset
zes ausgenom m en w erden.

Zu § 2:

Schon seit geraum er Zeit w ird  die Forde
rung nach Erlassung von Schipistenordnungen 
erhoben, da das zunehm ende P istenfahren 
zum Unterschied vom Tourenfahren eine O rd
nung ähnlich wie auf Straßen erheischt. In 
besonderem  M aße gilt dies für jenen  Teil der 
Fahrer, der durch seine Rücksichtslosigkeit 
einen geordneten  P istenbetrieb  beh indert und 
öfters Unfälle herbeiführt. D ieser Forderung 
kommt jedoch Berechtigung für die gesam te 
Sportausübung zu, sei es auf Sportplätzen 
(Fußballspiele), in Schwimmbassins oder an 
sonstigen Orten.

Die Fassung des Abs. 1 träg t dem in der 
Lehre (z. B. Rittler) und von der Rechtsspre
chung des O bersten  Gerichtshofes v e rtre te 
nen S tandpunkt Rechnung, daß jem andem  bei 
der A usübung des Sports eine G efährdung 
anderer zivilrechtlich und strafrechtlich nur 
angelastet w erden kann, w enn er die all
gem ein anerkann ten  Regeln verletzt. Solche 
Regeln kann auch die L andesregierung im 
V erordnungsw ege nach Abs. 2 aufstellen.

Die Abs. 2 und 3 sehen die Erlassung von 
V erordnungen durch die L andesregierung und 
von spezifisch örtlichen V erordnungen  durch 
die Gem einden vor. Es w ird zweckmäßig sein, 
die V erordnungen der L andesregierung nach 
Sportarten  ge trenn t zu erlassen, wie z. B. für 
den Schisport. H ier bestehen  bereits G rund
sätze, die w eitgehend  A nerkennung gefunden 
haben.

Der Abs. 2 geht über Art. 18 B.-VG. h in 
aus, weil die L andesregierung bei Bedarf V er
ordnungen erlassen  muß und nicht n u r erlas
sen kann.

Zu § 3:

Eine gesetzliche Regelung der Sicherheit 
der S portstä tten  ist sowohl w egen  der großen 
Zahl d e r Sporttreibenden  als auch w egen der 
G efährlichkeit m ancher Plätze, E inrichtungen 
und G eräte, die dem Sport dienen, notw endig. 
S portstä tten  nach Abs. 1 können nur künst
lich errichtete A nlagen (z. B. Fußballplätze, 
Schwimmbäder) sein, für die ein Inhaber v e r
antw ortlich ist, also nicht e tw a bloße Schi
pisten. U nter das Gesetz sollen Sportstätten  
aber nur fallen, w enn sie sowohl dauernd  als 
auch überw iegend dem Sport dienen. W enn 
nur eines der beiden  K riterien  vorliegt, 
besteh t keine Anzeigepflicht.
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Im Abs. 2 soll die m ildeste Form des 
behördlichen Eingriffes, d ie U ntersagungs
möglichkeit, sei es vor Inbetriebnahm e oder 
später, erm öglicht w erden. Eine Frist für die 
U ntersagung ist nicht vorgesehen, w eil die 
U ntersagungsgründe jederzeit, vielfach erst 
nach Jah ren  ein tre ten  können.

Die im Abs. 3 vorgesehene M öglichkeit 
des jederzeitigen  Betretens der Sportstätten  
durch die zuständigen behördlichen O rgane 
ist zur Erfüllung ihrer A ufgaben erforderlich.

Der Abs. 4 geht auf einen A ntrag  zurück, 
den der Sportbeirat im B egutachtungsverfah
ren in bezug auf G em einden mit m ehr als 
2000 E inw ohnern geste llt hat. Diesem A ntrag 
soll mit der M aßgabe entsprochen w erden, 
daß die V erpflichtung nur für G em einden mit 
m indestens 2500 E inw ohnern und nur dann 
gilt, w enn nicht von anderer Seite V orsorge 
getroffen ist für einen öffentlichen, d. h. für 
jederm ann unter den gleichen Bedingungen 
zugänglichen Sportplatz. Durch die letztere 
Bedingung w ird der vom V orarlberger Land
tag stets vertre ten e  Subsidiaritätsgrundsatz 
berücksichtigt. Um Zweifel auszuschließen, sei 
noch festgestellt, daß das Schwimmen nicht 
zur Leichtathletik gezählt wird. A ndererseits 
w ird ein Sportplatz ein Ausm aß von m inde
stens 80 x 60 m aufw eisen müssen, dam it er 
den im G esetz geste llten  A nforderungen ge
recht wird. Die Zusam m ensetzung der Bevöl
kerung ist insofern von Bedeutung, als der 
Sportplatz bei gleicher Einw ohnerzahl in einer 
ausgesprochenen Industriegem einde w ahr
scheinlich um fangreicheren A nsprüchen genü
gen muß, als in einer Gem einde m it vo rw ie
gend bäuerlicher Bevölkerung.

Zu § 4:
Durch die V erm ehrung der Seilbahnen und 

Schilifte v erlagerte  sich der Schisport immer 
m ehr vom  T ourenfahren  auf das P istenfahren. 
Damit w urde die Sicherheit von Schiabfahrten 
im m er dringlicher. Die F reiheit des Schifah
rens im G elände soll wie die W egefreiheit im 
Bergland im neuen  S traßengesetz geregelt 
w erden, nicht zuletzt deshalb, weil das Schi
fahren  im G elände nicht nur im Rahm en des 
Sports, sondern auch aus anderen  G ründen 
von B edeutung ist, z. B. Schulweg, Einkauf 
oder Berufsausübung. Es m üssen daher in 
diesem  G esetz auch keine Bestim m ungen über 
Schadenersatz im Zusam m enhang m it dem 
Schifahren im G elände getroffen w erden.

Die Sicherung einer Schiabfahrt vor V er
bauung  ist Sache eines Flächenw idm ungs
planes nach dem W ohnsiedlungsgesetz. Die 
Sicherung besonders w ichtiger M öglichkeiten

des Schisports gegen sonstige H indernisse 
w ird durch die Regelung des Abs. 1 versucht. 
Unter „ähnlichen H indernissen" können  nur 
künstliche (z. B. M isthaufen) und nicht etw a 
natürliche (z. B. Bäume) vers tan d en  w erden. 
Auch Bauw erke im Sinne der L andesbauord
nung sind darun ter nicht zu verstehen . Die 
besondere W ichtigkeit kann sich etw a aus 
G ründen des Frem denverkehrs, des Schischul
betriebes, der Durchführung von Schirennen, 
des G eländes (Lawinen) usw. ergeben. M ate
riell w ird hiedurch das Feldschutzgesetz, das 
die M öglichkeit vorsieht, ein  G ebiet durch 
Zäune zu sperren, geändert.

Die Kosten nach Abs. 2 sollen nicht ersetzt 
w erden, w enn der Zaun ausschließlich d er 
Schikane dient.

Zu § 5:
Eine gesetzliche Regelung rechtfertigt sich, 

wie im allgem einen Teil der E rläuterungen 
erw ähnt, für die Prüfung der Eignung der 
Sportlehrer. Schon bisher h a t der Landes
gesetzgeber eine solche Prüfung bei Schileh
rern  und B ergführern vorgeschrieben. Diese 
sollen daher von dieser Bestimmung auch aus
drücklich ausgenom m en sein  (Abs. 2 lit. b 
und c). Die Eignungsprüfung ha t sich vor 
allem  auf charakterliche Eigenschaften und 
fachliche Befähigung zu beziehen und soll die 
m ildeste Form des behördlichen Eingriffs, die 
U ntersagung, ermöglichen. Für die fachliche 
Eignung w ird nicht eine besondere Schulaus
bildung allein  maßgeblich sein, sondern  auch 
natürliche Eignung und praktische Erfahrung. 
V on dieser Bestimmung erfaßt w ird auch der 
häusliche Sportunterricht, sofern er en tg e lt
lich e rte ilt wird.

K larzustellen ist in diesem  Zusam m enhang, 
daß die in den B undesanstalten  für Leibes
erziehung in W ien, Graz und Innsbruck b e trie 
bene Sportlehrerausb ildung  und die vom  
Bund ausgegebenen  Diplome und Abzeichen 
(z. B. „Staatlich geprüfter Schilehrer") re in  
privatrechtlicher N atur sind und keinerle i 
öffentlich - rechtliche W irkung haben. Der 
Bund kann über die Sportlehrer keine gesetz
lichen V orschriften erlassen, weil diese A nge
legenheiten  in die alleinige Z uständigkeit der 
Länder fallen. Eine gesetzliche Regelung dar
über besteh t in V orarlberg, abgesehen von  
den schon erw ähn ten  Bestim m ungen im Schi- 
schulengesetz und in der Bergführerordnung, 
nicht.

Im Abs. 2 lit. a ist auf W unsch des Sport
beirates vorgesehen, daß Sportlehrer bzw. 
T rainer, die ausschließlich für Sportvereine 
tätig  sind, nicht un ter § 5 fallen, dam it die
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Sportvereine dadurch nicht bürokratisch be
laste t w erden.

Zu § 6:
Schon im Jah re  1951 ha t der Sportbeirat 

ein Gesetz über Sportehrenzeichen befürw or
tet. Ihre Schaffung erscheint desw egen erfor
derlich, da sich insbesondere für die Ehrung 
hervorragender sportlicher Leistungen keine 
befriedigende Lösung im Rahmen der b este 
henden Ehrenzeichen für V erdienste um das 
Land V orarlberg  finden läßt. Auch die Länder 
Kärnten, Salzburg, S teierm ark und Tirol be
sitzen gesetzliche R egelungen über Sport
ehrenzeichen. O berösterreich  und W ien haben 
Sportehrenzeichen durch Beschluß der Regie
rung bz\v. des G em einderates geschaffen. 
Auch der Bund als P rivatrech tsträger verle ih t 
ohne gesetzliche G rundlage Ehrenzeichen für 
sportliche Leistungen, obwohl nach dem 
Erkenntnis des V erfassungsgerichtshofes Slg. 
2066 dies nicht zulässig ist.

V orgeschlagen w ird  die Schaffung von 
Ehrenzeichen für überörtliche V erdienste um 
den Sport und von Ehrenzeichen für üb erö rt
lich hervorragende sportliche Leistungen so
wie von Leistungsabzeichen für bestim m te 
M indestleistungen, w obei im letzteren  Falle 
ein  eigenes Jugendsportabzeichen vorgesehen 
w erden soll. Diese Abzeichen w erden zum 
Unterschied vom  österreichischen Sport- und 
Turnabzeichen eine gesetzliche G rundlage h a 
ben. D arauf hinzuw eisen ist noch, daß ein 
Rechtsanspruch auf V erleihung nur beim  Lei
stungsabzeichen nach Abs. 3, nicht aber bei 
den Ehrenzeichen nach Abs. 1 und 2 bestehen  
soll, ö rtlich e  V erd ienste und Leistungen sind 
A ngelegenheit der Gemeinde.

Die E inzelheiten der Regelung sollen nach 
Abs. 4 der V erordnungsgew alt d e r Landes
regierung überlassen  bleiben. Beim Sport
abzeichen kom m en nicht nur verschiedene 
Stufen (z. B. Gold, Silber, Bronze) in Betracht, 
es w ird auch notw endig  sein, innerhalb  der 
beiden K lassen die M indestanforderungen für 
einzelne A ltersgruppen, nach Geschlechtern 
und für V ersehrte  verschieden festzulegen.

Zu Abs. 5: Dem A usgezeichneten sollen 
durch die V erleihung  keinerle i finanzielle 
A usgaben, auch keine K osten nach den §§7 6  
bis 78 AVG. 1950, erwachsen.

Zu § 7:
Die Landesregierung hat schon im Jah re  

1948 beim  Am t der Landesregierung einen 
Sportbeirät errichtet, der sie in  Sportangele
genheiten  berät. Diese Einrichtung, d ie sich

bew ährt hat, soll nunm ehr auf W unsch des 
Sportbeirates gesetzlich v e ran k ert w erden. Es 
ist daher notw endig, auch die Zusam m enset
zung und O rganisation  des Sportbeirates zu 
regeln, w obei die E inzelheiten aber durch ein 
von d er Landesregierung im V erordnungs
w ege zu erlassendes S tatu t festgelegt w erden 
sollen.

Zu § 8:
W ie schon im allgem einen Teil der E rläu

terungen  erw ähnt w urde, e rfordert ein sinn
voller Einsatz der öffentlichen F örderungs
m ittel eine Übersicht über ihren bisherigen 
Umfang und Einsatz. Ebenso ist es notw endig, 
die T ätigkeit und G ebarung der Sportverein i
gungen zu kennen. Es muß daher eine A us
kunftspflicht für die Sportverein igungen b e
stehen, die der Förderung teilhaftig  w erden 
wollen.

Zu § 9:
Der § 9 en thält die erforderlichen Straf

bestim m ungen, die sich im üblichen Rahmen 
halten.

Zu Abs. 1 lit. f ist zu erw ähnen, daß die 
B undesregierung unter B erufung auf das V er
fassungsgerichtshoferkenntnis Slg. 1478 der 
M einung ist, daß das unbefugte T ragen von 
Ehrenzeichen nur vom  B undesgesetzgeber auf 
G rund des K om petenztatbestandes „Aufrecht- 
erhaltung  der öffentlichen Ruhe, O rdnung und 
Sicherheit" (Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B.-VG.), nicht 
aber vom  L andesgesetzgeber un ter S trafsank
tion geste llt w erden kann. A us diesem  Grunde 
hat die B undesregierung seinerzeit gegen eine 
gleichartige S trafbestim m ung im R ettungs
m edaillengesetz, LBGl. Nr. 6/1963, Einspruch 
erhoben, so daß dieses G esetz nur auf Grund 
eines B eharrungsbeschlusses des Landtages in 
Kraft tre ten  konnte. Die Landesregierung 
steh t dem gegenüber auf dem  Standpunkt, daß 
der G esetzgeber, der zur Regelung einer b e
stim m ten A ngelegenheit zuständig ist, auch 
berechtig t ist, das Z uw iderhandeln  gegen die 
von ihm geschaffenen N orm en unter Straf
sanktion  zu ste llen  und stü tzt sich hiebei 
auf das V erfassungsgerichtshoferkenntnis Slg. 
2733, wo es heißt, daß die Z uständigkeit zur 
Erlassung von V erw altungsstrafbestim m ungen 
der Zuständigkeit zur Regelung der be tref
fenden M aterie selbst folgt.

Nach Abs. 3 soll das Z uw iderhandeln  ge
gen die Auskunftspflicht nach § 8 Abs. 2 als 
A ntragsdelik t k onstru ie rt w erden. Für Zu
w iderhandlungen  gegen § 8 Abs. 1 ist keine 
S trafsanktion vorgesehen, w eil der V erw al
tungsgerichtshof (Tätigkeitsbericht 1961) auf
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dem Standpunkt steht, daß nach § 9 VStG. 1950 
nur die O rgane der dort nam entlich genann
ten juristischen Personen, nämlich G esell
schaften, G enossenschaften und V ereine, nicht 
aber die G ebietskörperschaften  und sonstigen 
K örperschaften öffentlichen Rechts strafrecht
lich verantw ortlich  sind.

Durch Abs. 4 sollen V erw altungsübertre
tungen erfaß t w erden, die in anderen  Bundes
ländern  begangen w erden, sofern der zum 
T atbestand  gehörige Erfolg in V orarlberg  ein- 
tritt. Begründet ist dies w egen der A nzeige
pflichten, deren  U nterlassung außerhalb  V or
arlbergs begangen  w erden  kann. Die örtliche 
Z uständigkeit der S trafbehörde richtet sich 
h iebei nach § 27 VStG. 1950.

Der Abs. 5 soll eine Bestrafung der auf 
dem Bodensee nicht im Inland, also außerhalb  
der „Halde" begangenen  V erw altungsübertre
tungen  für den Fall ermöglichen, daß der zum 
T atbestand gehörige Erfolg nicht im Inland 
e ingetre ten  ist. H iebei ist es notw endig, eine 
örtliche Z uständigkeit festzulegen, weil das 
VStG. 1950 h ierüber nichts bestim m t.

Durch Abs. 7 soll einm al die Befugnis der 
O rgane der öffentlichen Aufsicht sichergestellt 
w erden, zur E inhaltung des § 2 und der auf 
Grund des § 2 erlassenen  V erordnungen  un
m itte lbaren  Zwang anzuw enden, z. B. Rowdys 
von der Schipiste zu verw eisen. A ndererseits 
muß die U ntersagung einer Sportstä tte  bei 
G efahr im V erzug auch ohne vorausgegan
genes V erfahren  möglich sein.

Zu § 10:
Der Abs. 2 kom m t dem Art. 118 Abs. 2

B.-VG. nach, der bestim m t, daß die Gesetze 
die A ngelegenheiten  des e igenen  W irkungs
bereiches der Gem einde ausdrücklich als

solche zu bezeichnen haben. Dies trifft nach 
Art. 118 Abs. 3 Z. 3 B.-VG. insbesondere für 
die örtliche Sicherheitspolizei zu.

Zu § 11:
Nach dem Erkenntnis des V erfassungs

gerichtshofes Slg. 4692 kann  die Bundes
gendarm erie unm itte lbar nur in A ngelegen
heiten  der allgem einen Sicherheitspolizei 
(Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B.-VG.) e ingesetzt w erden. 
Für jede anderw eitige T ätigkeit der Bundes
gendarm erie bedarf es besonderer gesetzlicher 
Bestimmungen. Diese Bestim m ungen en thält 
das G esetz über die M itw irkung der Bundes
gendarm erie bei der V ollziehung von Landes
gesetzen, LGBl. Nr. 29/1966, für den dam aligen 
Bestand an Landesgesetzen.

Im vorliegenden  § 11 soll eine w eitere  der
artige Bestimmung vorgesehen  w erden. Zur 
V erfolgung der nach diesem  G esetz un ter 
Strafe gestellten  V erw altungsübertretungen  
sowie zur Einhaltung des § 2 und der auf 
G rund des § 2 erlassenen  V erordnungen  
erscheint die M itw irkung der B undesgendar
m erie unentbehrlich. Aus § 1 Abs. 2 des v o r
zitie rten  G esetzes erg ib t sich im übrigen, daß 
die M itw irkung der G endarm erie insow eit 
ausgeschlossen ist, als das Sportgesetz durch 
die G em einden zu vollziehen ist.

Für die h ier vorgesehene M itw irkung von  
B undesorganen muß nach § 97 Abs. 2 B.-VG. 
die Zustim m ung der B undesregierung e in
geholt w erden.

Zu § 12:
Zur vollständigen  Ü bersicht ist auch die 

Erfassung der bereits vorhandenen  Sportleh
re r und Sportstä tten  erforderlich, w ofür reich
lich bem essene F risten  vorgesehen  sind.

Bregenz, am 6. Jun i 1967
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